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S A T Z U N G 
 

über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 
in der Gemeinde Brekendorf 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fas-
sung und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Brekendorf vom 13.12.2011 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde Brekendorf erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet. 
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben der Hauptwohnung für den per-

sönlichen Lebensbedarf oder den der Familienmitglieder inne hat. 
 

§ 3 
Steuerpflichtige/r 

 
(1) Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung inne hat. 
 
(2) Haben mehrere Personen gemeinschaftlich eine Zweitwohnung inne, so sind sie Ge-

samtschuldner/innen. 
 

§ 4 
Steuermaßstab 

 
(1) Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung. 
 
(2) Als Mietwert gilt die Jahresrohmiete. Die Vorschriften des § 79 Abs. 1 des Bewertungs-

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230) fin-
den mit der Maßgabe Anwendung, dass die Jahresrohmieten, die gemäß Artikel 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 13. August 1965 (BGBl. I S. 851) 
vom Finanzamt auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 festgestellt wurden, 
jeweils für das Erhebungsjahr auf den September des Vorjahres hochgerechnet werden. 
Diese Hochrechnung erfolgt bis Januar 1995 entsprechend der Steigerung der Woh-
nungsmieten einschließlich Nebenkosten nach dem Preisindex der Lebenshaltung aller 
privaten Haushalte im früheren Bundesgebiet, veröffentlicht vom Statistischen Bundes-
amt. Ab Januar 1995 erfolgt die Hochrechnung entsprechend der Steigerung der Woh-
nungsmieten (Nettokaltmiete) nach dem Preisindex der Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte im gesamten Bundesgebiet, der vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht 
wird. 

(3) Ist eine Jahresrohmiete nicht zu ermitteln, so tritt an die Stelle des Mietwertes nach Abs. 
2 die übliche Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes. 

 
(4) Ist die übliche Miete nicht zu ermitteln, so treten an deren Stelle 6 v.H. des gemeinen 

Wertes der Wohnung. Die Vorschrift des § 9 des Bewertungsgesetzes findet entspre-
chende Anwendung. 
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§ 5 
Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt 12,0 v.H. des Mietwertes. 
 

§ 6 
Entstehung der Steuerpflicht und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Steuerschuld entsteht mit dem Beginn des Kalendervierteljahres, in das der Beginn 

des Innehabens der Zweitwohnung fällt, für die folgenden Jahre jeweils am 01. Januar 
des Steuerjahres. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem 
die/der Steuerpflichtige die Wohnung aufgibt. Bei Übernahme einer Zweitwohnung von 
einer/einem bisher Steuerpflichtigen beginnt die Steuerpflicht mit dem Beginn des auf die 
Übernahme folgenden Kalendervierteljahres. 

 
(2) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaftliche Inha-

ber/innen einer Zweitwohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl der Inha-
ber/innen geteilt und für die/den einzelne/n Inhaber/in entsprechend anteilig festgesetzt 
werden. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 (Gesamtschuldner/innen) bleiben unberührt. 

 
(4) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. 

fällig. Für die Vergangenheit nachzuzahlende Steuerbeträge werden innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

 
§ 7 

Anzeigepflicht 
 
Das Innehaben einer Zweitwohnung oder deren Aufgabe ist der Gemeinde innerhalb einer 
Woche anzuzeigen. 
 

§ 8 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
nach §§ 24 – 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde bekannt geworden sind, so-
wie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde, des Ka-
tasteramtes und des Finanzamtes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich 
diese Daten von den genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwe-
cke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung weiter verarbeiten. 

 
(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben von Abgabepflichtigen und von 

nach Abs. 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Ab-
gabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten 
zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu 
verarbeiten. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine leichtfertige Abgabenverkürzung (§ 18 Abs. 1 KAG) 

oder Abgabengefährdung (§18 Abs. 2 KAG) vornimmt. 
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(2) Zuwiderhandlungen gegen die Anzeigepflicht nach § 8 der Satzung sind Ordnungswid-
rigkeiten im Sinne des § 18 Abs. 2 Nr. 2 KAG. 

 
(3) Nach § 18 Abs. 3 KAG können Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 1 KAG mit einer 

Geldbuße bis zu 2.500,00 €, Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 KAG mit einer 
Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
Brekendorf, 15.12.2011 
 
 
 
gez. Guthardt 
Bürgermeister 


